
Rente beantragen 

Gewährt wird die Rente nur auf Antrag. Der Antrag ist beim zuständigen 

Rentenversicherungsträger zu stellen. Die Rentenversicherung ist ein Zweig der 

Sozialversicherung. Bis zum 01.10.2005 gab es die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

(BfA) und 22 Landesversicherungsanstalten (LVA), die Seekasse, die Bundesknappschaft und die 

Bahnversicherungsanstalt (BVA).  Bis dato richtete sich die Zugehörigkeit nach der 

Arbeitnehmerstellung. Angestellte waren in der BfA versichert, Arbeiter in der LVA. Zum 

01.10.2005 haben sich alle Rentenversicherungsträger zur „Deutsche Rentenversicherung“ 

zusammengeschlossen. Die ehemalige BfA nennt sich jetzt Deutsche Rentenversicherung Bund. 

Von den ursprünglich 22 Landesversicherungsanstalten gibt es nur noch 16. 
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